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 Veröffentlicht am 21.12.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §162;

Rechtssatz

§ 162 BAO beruht auf dem Grundsatz, dass das, was bei dem einen Abgabep7ichtigen abzusetzen ist, bei dem anderen

versteuert werden muss, wenn nicht steuerp7ichtige Einnahmen unversteuert bleiben sollen. Es kann daher die

Absetzung von Betriebsausgaben trotz feststehender sachlicher Berechtigung abgelehnt werden, solange nicht die

Möglichkeit, die entsprechenden Einnahmen beim Empfänger zu versteuern, dadurch sichergestellt ist, dass der

Steuerp7ichtige den Empfänger konkret genannt hat. Es dürfen allerdings dem Steuerp7ichtigen keine o9enbar

unerfüllbaren Aufträge zum Nachweis der Empfänger erteilt werden. "O9enbar unerfüllbar" sind derartige Aufträge

aber nur dann, wenn eine unverschuldete, tatsächliche Unmöglichkeit, die Empfänger der geltend gemachten

Betriebsausgaben namhaft zu machen, vorliegt. Es darf jedoch nicht in der Macht des Steuerp7ichtigen gestanden

sein, die tatsächlichen Umstände, die ihn an der Bezeichnung der Empfänger hindern, abzuwenden (Hinweis E

29.11.1988, 87/14/0203).
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